
I. Eintheilung’ des Schuljahrs.
Das Schuljahr beginnt am 15. October 1870 und schliesst

am 14. October 1871. Es besteht aus einem Wintersemester
und einem Sommersemester. Letzteres beginnt am 12. April.

Ferien finden statt:
zu Weihnachten . vom 24. Decbr. bis 2. Januar
zu Ostern ... » 27. März » 11. April
zu Pfingsten ... » 27. Mai » 4. Juni

und am Schlüsse des Schuljahrs » 15. August » 14. October

Der Unterricht beginnt im Wintersemester in der techni
schen und in der mathematischen Abtheilung am 20. October,
im Sommersemester in der technischen Abtheilung am 14. April,
in der mathematischen Abtheilung am 12. April. An den vor
hergehenden Tagen haben die Anmeldungen stattzufinden.

 II. Fachgliederung' der Schule.
Nach der Verfügung des K. Ministeriums des Kirchen- und

Schulwesens vom 18. Juli 1870 besteht die Anstalt:
A. aus einer mathematischen Abtheilung mit 2 Klassen,
B. aus einer technischen Abtheilung, welche in die sechs

Fachschulen zerfällt
1) für Architektur,
2) für Ingenieurwesen,
31 für Maschinenbau,

 jeeinsckliessl.
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